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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1328/92 DER KOMMISSION
vom 25. Mai 1992

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), .zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 674/92 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 5,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 3,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 986/92 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Abschöp
fungsregelung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser

Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 22. Mai 1992 festge
stellten Kurse.

Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten .
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 986/92 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu
dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten Erzeug
nisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Mai 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Brüssel, den 25. Mai 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 73 vom 19. 3 . 1992, S. 7.
(3) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7 . 1990, S. 9 .
(4 ABl. Nr. L 105 vom 23. 4. 1992, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25. Mai 1992 zur Festsetzung der auf Getreide,
Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

KN-Code Abschöpfungsbetrag (')

0709 90 60 140,95 00
0712 90 19 140,95 0 O
100110 10 173,36 0 OH
1001 10 90 173,36 0 0 (10)

. 1001 90 91 160,66
1001 90 99 160,66 (")
1002 00 00 167,66 0
1003 00 10 148,39
1003 00 90 148,39 (")
1004 00 10 123,97
1004 00 90 123,97
1005 10 90 140,95 0 0
100590 00 140,95 O O
1007 00 90 148,59 (4)
1008 10 00 64,51 (»)
1008 20 00 1 19,94 0
1008 30 00 65,12 0
1008 90 10 0
1008 90 90 65,12
1101 00 00 237,93 0 (")
110210 00 248,08 0
1103 11 10 282,34 OH
1103 11 90 255,28 0

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemeinschaft befördert
wird, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 werden keine Abschöpfungen unmittelbar bei der Einfuhr von
Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean in die
französischen überseeischen Departements erhoben.

( 3) Für Mais mit Ursprung in den AKP-Staaten wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft um 1,81
ECU je Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP-Staaten, wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 erhoben.

0 Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(') Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr. 1180/77 des Rates und
(EWG) Nr. 2622/71 der Kommission bestimmt.

Q Bei der Einfuhr von Erzeugnissen des KN-Codes 1008 90 10 (Triticale) wird die Abschöpfung von Roggen
erhoben.

(8) Die Abschöpfung wird bei der Einfuhr in Portugal um den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 3808/90 genannten Betrag erhöht.

O Gemäß Artikel 101 Absatz 1 der Entscheidung 91 /482/EWG werden bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in den überseeischen Ländern und Gebieten Abschöpfungen nur erhoben, wenn Absatz 4 desselben
Artikels angewandt wird.

( 10) Gemäß Artikel 101 Absatz 4 der Entscheidung 91 /482/EWG wird ein Beitrag gleich dem mit der Verordnung
(EWG) Nr. 1825/91 festgesetzten Betrag erhoben .

(") Auf Erzeugnisse dieses Codes, die aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn im Rahmen der zwischen
diesen Ländern und der Gemeinschaft geschlossenen Interimsabkommen mit einer gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 585/92 erteilten Bescheinigung EUR 1 eingeführt werden, werden die im Anhang der genannten
Verordnung angegebenen Abschöpfungen erhoben.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1329/92 DER KOMMISSION
vom 25. Mai 1992

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 22. Mai 1992 festge
stellten Kurse.

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden,
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben geän
dert —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 674/92 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1845/91 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Abschöp
fungsregelung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus Dritt
ländern hinzuzufügen sind, sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Mai 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 25. Mai 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 73 vom 19. 3 . 1992, S. 7.
O ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(<) ABl . Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9.
O ABl. Nr. L 168 vom 29. 6. 1991 , S. 4.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25. Mai 1992 zur Festsetzung der Prämien, die den
Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

5

1 . Term.

6

2. Term.

7

3. Term.

8

0709 90 60 0 0 0 0

0712 90 19 0 0 0 0

1001 10 10 0 0 0 0

1001 10 90 0 0 0 0

1001 90 91 0 0 0 0

1001 90 99 0 0 0 0

1002 00 00 0 0 0 0

1003 00 10 0 0 0 0

1003 00 90 0 0 0 0

1004 00 10 0 0 0 0

1004 00 90 0 0 0 0

1005 10 90 0 0 0 0

1005 90 00 0 0 0 0

1007 00 90 0 0 0 0

1008 10 00 0 0 0 0

1008 20 00 0 0 0 0

1008 30 00 0 0 0 0

1008 90 90 0 0 0 0

1101 00 00 0 0 0 0

B. Malz

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

5

1 . Term.

6

2. Term.

7

3. Term.

8

4. Term.

9

1107 10 11 0 0 0 0 0

1107 10 19 0 0 0 0 0

1107 10 91 0 0 0 0 0

1107 10 99 0 0 0 0 0

1107 20 00 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1330/92 DER KOMMISSION
vom 25. Mai 1992

über Lieferungen von Getreide im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 des Rates
vom 22. Dezember 1986 über die Nahrungsmittelhilfe
politik und -Verwaltung ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1930/90 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1420/87 des Rates vom
21 . Mai 1987 zur Festlegung von Durchführungsbestim
mungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 über die
Nahrungsmittelhilfepolitik und -Verwaltung (3) wurde die
Liste der für die Nahrungsmittelhilfe in Betracht
kommenden Länder und Organisationen und der für die
Beförderung der Nahrungsmittellieferung über die fob
Stufe hinaus geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.

Die Kommission hat infolge mehrerer Beschlüsse über
die Nahrungsmittelhilfe bestimmten Ländern und
Empfängerorganisationen 17 278,6 Tonnen Getreide
zugeteilt.

Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 der Kommission vom 8 . Juli 1987
über allgemeine Durchführungsbestimmungen für die
Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (4), geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 790/91 (*). Zu diesem Zweck

sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedingungen
sowie das Verfahren zur Bestimmung der sich daraus
ergebenden Kosten genauer festgelegt werden.
Bestimmte Maßnahmen können während der ersten und
zweiten Angebotsfrist, hauptsächlich aus logistischen
Gründen, nicht zugeteilt werden. Damit jedoch die
Ausschreibungsbekanntmachung nicht erneut veröffent
licht werden muß, sollte eine dritte Angebotsfrist eröffnet
werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft
wird Getreide bereitgestellt zur Lieferung an die in den
Anhängen aufgeführten Begünstigten gemäß Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 zu den in den Anhängen aufge
führten Bedingungen. Die Zuteilung der Lieferungen
erfolgt im Wege der Ausschreibung.

Es wird davon ausgegangen, daß der Zuschlagsempfänger
die geltenden allgemeinen und besonderen Geschäftsbe
dingungen kennt und akzeptiert. Andere in seinem
Angebot enthaltene Bedingungen oder Vorbehalte gelten
als nicht geschrieben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 25. Mai 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 370 vom 30. 12. 1986, S. 1 .
O ABl. Nr. L 174 vom 7. 7. 1990, S. 6.
O ABl. Nr. L 136 vom 26. 5. 1987, S. 1 .
O AB1. Nr. L 204 vom 25. 7. 1987, S. 1 .
(4 ABl. Nr. L 81 vom 28. 3 . 1991 , S. 108 .
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ANHANG I

PARTIE A

1 . Maßnahme Nr.('): 884/91

2. Programm : 1991

3. Begünstigter (l0) : Peru

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA), Ing. Vidal Bautista
Carrasco, Av. Argentina n° 3017, Callao, Tel . 33 08 85, Telefax 33 76 35

5. Bestimmungsort oder -land : Peru

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizen

7. Merkmale und Qualität der Ware (3):
Siehe im ABl. Nr. C 114 vom 29. 4. 1991 , S. 1 , veröffentlichtes Verzeichnis (unter II A 1 a))

8 . Gesamtmenge : 10 000 Tonnen

9. Anzahl der Partien : 1

10. Aufmachung und Kennzeichnung (4) Q :
Siehe im ABl . Nr. C 1 14 vom 29. 4. 1991 , S. 1 , veröffentlichtes Verzeichnis (unter II A 2 b) und II A 3)
Eintragung in spanischer Sprache

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Löschhafen — gelöscht

13. Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —

15. Löschhafen : Callao

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Loschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : 1 . — 10 . 7. 1992

18 . Lieferfrist : 10. 8 . 1992

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 9. 6 . 1992, 12 Uhr

21 . A. Im Fall einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 23. 6. 1992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : 15. — 25. 7. 1992

c) Lieferfrist : 25. 8 . 1992

B. Im Fall einer dritten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 7. 7. 1992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : 1 . — 10. 8 . 1992

c) Lieferfrist : 10 . 9 . 1992

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe f5) :
Bureau de laide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46,
200, rue de la Loi , B-1049 Bruxelles (Telex : 22037 AGREC B / 25670 AGREC B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) : Die am 30. 5. 1992 gültige und durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1106/92 der Kommission (ABl . Nr. L 117 vom 1 . 5. 1992, S. 59) festgesetzte
Erstattung
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PARTIE B

1 . Maßnahmen Nrn.('): 262/92-276/92

2. Programm : 1992

3. Begünstigter (,0) : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Siehe ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987

5. Bestimmungsort oder -land : Siehe Anhang II

6 . Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizenmehl

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) :
Siehe im ABl. Nr. C 114 vom 29. 4. 1991 , S. 1 , veröffentlichtes Verzeichnis (unter IIB 1 a))

8 . Gesamtmenge : 2 180 Tonnen (2 987 Tonnen Getreide)
9. Anzahl der Partien : 1

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (4)(")(12) :
Siehe im ABl. Nr. C 1 14 vom 29 . 4. 1991 , S. 1 , veröffentlichtes Verzeichnis (unter II B 2 a) und II B 3)
Eintragung in französischer (268/92 ; 270/92-275/92), spanischer (262/92-267/92) und englischer (269/92
und 276/92) Sprache
Ergänzende Aufschriften auf der Verpackung : Siehe Anhang II

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Verschiffungshafen

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
1 5. Löschhafen : —

1 6. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 1 . — 15. 7. 1992
18 . Lieferfrist : —

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 9. 6. 1992, 12 Uhr

21 . A. Im Fall einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 23. 6. 1992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 15. — 31 . 7. 1992
c) Lieferfrist : —

B. Im Fall einer dritten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 7. 7. 1992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 1 . — 15.8.1 992
c) Lieferfrist : —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu
24. Anschrift für die Angebotsabgabe (5) :

Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46,
200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (Telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) : Die am 30. 5. 1992 gültige und durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1106/92 der Kommission (ABl. Nr. L 117 vom 1 . 5. 1992, S. 59) festgesetzte
Erstattung
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PARTIE C

1 . Maßnahmen Nrn.('): 1167/91 bis 1169/91

2. Programm : 1991

3. Begttnstigter (10) : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest
4. Vertreter des Begünstigten (2) : Siehe ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987

5. Bestimmungsort oder -land : Haiti, Ägypten
4>. Bereitzustellendes Erzeugnis : Geschliffener Reis (Erzeugniscode 1 006 30 92 900)

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) : Siehe im ABl. Nr. C 1 14 vom 29. 4. 1991 , S. 1 , veröffentlichtes
Verzeichnis (unter II A 1 f))

8 . Gesamtmenge : 441 Tonnen (1 058 Tonnen Getreide)

9 . Anzahl der Partien : 1 (siehe Anhang II)

10. Aufmachung und Kennzeichnung (4)(")(12) : Siehe im ABl . Nr. C 114 vom 29. 4. 1991 , S. 1 , veröf
fentlichtes Verzeichnis (unter II A 2 a) und II A 3)
Eintragung in französischer (1167/91 und 1168/91 ) und englischer ( 1169/91 ) Sprache
Ergänzende Aufschriften auf der Verpackung : Siehe Anhang II

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Verschiffungshafen

13. Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 1 . — 15. 7. 1992
18 . Lieferfrist : —

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 9. 6. 1992, 12 Uhr

21 . A. Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 23. 6. 1992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 15. — 31 . 7. 1992
c) Lieferfrist : —

B. Im Falle einer dritten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 7. 7. 1 992, 1 2 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 1 . — 15. 8 . 1992
c) Lieferfrist : -—

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/t

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (*) :
Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 1 20, bureau 7/46,
200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (Telex 22037 AGREC B oder 25670 AGREC B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) :
Die am 30. 5. 1992 gültige und durch die Verordnung (EWG) Nr. 1106/92 der Kommission (ABl. Nr.
L 117 vom 1 . 5. 1992, S. 59) festgesetzte Erstattung
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PARTIE D

1 . Maßnahme Nr.('): 1485/90

2. Programm : 1990

3. Begünstigter (l0) : Ecuador

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Ambassade de l'Equateur, chaussée de Charleroi 70, B- 1 060 Bruxelles,
Tel . 537 50 86, Telex 63292 B

5. Bestimmungsort oder -land : Ecuador

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Geschliffener Reis (Erzeugniscode 1006 30 92 900)

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) : Siehe im ABl. Nr. C 1 14 vom 29. 4. 1991 , S. 1 , veröffentlichtes
Verzeichnis (unter II A 1 f))

8 . Gesamtmenge : 268 Tonnen (644 Tonnen Getreide)
9 . Anzahl der Partien : 1

10. Aufmachung und Kennzeichnung (4) f) : Siehe im ABl. Nr. C 114 vom 29. 4. 1991 , S. 1 , veröffent
lichtes Verzeichnis (unter II A 2 b) und II A 3)
— Eintragung in Spanisch

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Gemeinschaftsmarkt

12. Lieferstufe : frei Löschhafen — gelöscht

13. Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —

15. Löschhafen : Guayaquil

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Fall eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : 1 . — 10. 7. 1992

18. Lieferfrist : 10. 8 . 1992

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 9 . 6. 1992, 12 Uhr

21 . A. Im Fall einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 23. 6 . 1992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : 15. — 25. 7. 1992

c) Lieferfrist : 25. 8 . 1992
B. Im Fall einer dritten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 7. 7. 1992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : 1 . — 10. 8 . 1992

c) Lieferfrist : 10 . 9 . 1992

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/t

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu
24. Anschrift für die Angebotsabgabe (*) :

Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, Bâtiment Loi 1 20, bureau 7/46, 200,
rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, Telex AGREC 22037 B oder 25670 B

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) : Die am 30. 5. 1992 gültige und durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1106/92 der Kommission (ABl. Nr. L 117 vom 1 . 5. 1992, S. 59) festgesetzte
Erstattung
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PARTIEN E, F, G und H

1 . Maßnahmen Nrn.('): 91 /92, 92/92, 93/92 und 94/92

2. Programm : 1992

3. Begünstigter (10) : UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700,
A-1400 Vienna, Austria (Telex 135310 UNRWA A — Telefax (1)230 75 29)

4. Vertreter des Begünstigten (2) :
— Partie E (Maßnahme Nr. 91 /92): Ashdod : UNRWA Field Supply and Transport Officer,

West Bank,
PO Box 19149, Jerusalem,
Tel : 82 80 93 / Telex : 26194 UNRWA IL /
Telefax : 81 65 64

— Partie F (Maßnahme Nr. 92/92) : Lattakia : UNRWA Field Supply and Transport Officer,
SA.R.
PO Box 4313 — Damascus — SA.R.
Tel : (96311 ) 66 02 17 — Telex : 41 20 06
UNRWA SY

— Partie G (Maßnahme Nr. 93/92) : Beirut : UNRWA Field Supply and Transport Officer,
Lebanon,
PO Box 947 — Beirut — Lebanon,
Tel : 81 00 12 — Telefax : 87 1 1 45 02 32 —
Telex : 21430 UNRWA LE

— Partie H (Maßnahme Nr. 94/92) : Amman : UNRWA Field Supply and Transport Officer,
Jordan,
PO Box 484 — Amman, Jordan,
Tel : (9626)77 17 41 — Telefax : 68 54 76 —
Telex : 23402 UNRWA JFO

5. Bestimmungsort oder -land : E : Israel ; F : Syrien ; G : Libanon ; H : Jordanien

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Geschliffener Reis (Erzeugniscode 1006 30 92 900)

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) (8) : Siehe im ABl. Nr. C 114 vom 29 . 4. 1991 , Seite 1 (unter
II A 1 f»

8 . Gesamtmenge : 1 079 Tonnen (2 589,6 Tonnen Getreide)

9 . Anzahl der Partien : 4 (E : 561 Tonnen ; F : 118 Tonnen ; G : 236 Tonnen ; H : 164 Tonnen)

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (4) f) (9) : Siehe im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Nr. C 114 vom 29. 4. 1991 , Seite 1 , (unter IIA 2 a) und II A 3)
Eintragung in englischer Sprache
Ergänzende Aufschriften auf der Verpackung : „UNRWA"

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Gemeinschaftsmarkt

12. Lieferstufe : frei Löschhafen — gelöscht (Partien E, F und G)
frei Bestimmungsort (Partie H)

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : Partie E : Ashdod ; Partie F : Lattakia ; Partie G : Beirut

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : Partie H : UNRWA Warehouse,
Amman, Jordan

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : 1 . — 15. 7. 1992

18 . Lieferfrist : 31 . 7. 1992

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 9. 6. 1992, 12 Uhr

21 . A. Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 23. 6. 1992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : 15. — 31 . 7. 1992

c) Lieferfrist : 15. 8 . 1992
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B. Im Falle einer dritten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 7. 7. i 992, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Lieferung
frei Verschiffungshafen : 1 . — 15. 8 . 1992

c) Lieferfrist : 31 . 8 . 1992

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/t

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe H :
Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de
la Loi 200, B-1049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B oder 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (6) : Die am 30. 5. 1992 gültige und durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1106/92 der Kommission (ABl. Nr. L 117 vom 1 . 5. 1992, S. 59) festgesetzte
Erstattung
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Vermerke :

(') Die Nummer der Maßnahme ist im gesamten Schriftverkehr anzugeben.

(2) Vom Zuschlagsempfänger zu kontaktierender Vertreter der Kommission : Siehe im ABl. Nr. C 114 vom
29. April 1991 , S. 33, veröffentlichtes Verzeichnis.

(3) Der Zuschlagsempfänger übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende
Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betref
fend die Kernstrahlung für die zu liefernde Ware nicht überschritten worden sind.

In der Bescheinigung über die radioaktive Belastung ist der Gehalt an Cäsium 134 und 137 und an Jod
131 anzugeben .

Der Zuschlagsempfänger überreicht dem Empfänger oder seinem Vertreter bei der Lieferung folgende
Dokumente :

— pflanzengesundheitliches Zeugnis ;
— Ursprungszeugnis.

(4) Im Hinblick auf eine eventuelle Umfüllung muß der Zuschlagsempfänger 2 % leere Säcke derselben
Qualität wie die die Ware enthaltenden Säcke liefern. Diese Säcke müssen außer der Aufschrift auch ein
großes R tragen .

(*) Um den Fernschreiber nicht zu überlasten, werden die Bieter gebeten, den Nachweis der Stellung der in
Artikel 7 Absatz 4 unter Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 aufgeführten Ausschreibungs
garantie vor dem in Ziffer 20 dieses Anhangs angegebenen Zeitpunkt vorzugsweise wie folgt zu
erbringen :

— entweder durch Boten an das in Ziffer 24 dieses Anhangs aufgeführte Büro
— oder per Telefax an eine der folgenden Nummern in Brüssel : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30,

236 20 05, 236 33 04.

(6) Die Verordnung (EWG) Nr. 2330/87 der Kommission (ABl. Nr. L 210 vom 1 . 8 . 1987, S. 56), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2226/89 (ABl. Nr. L 214 vom 25. 7. 1989, S. 10), ist
anwendbar, was die Ausfuhrerstattung und gegebenenfalls die Währungs- und Beitrittsausgleichsbeträge,
den repräsentativen Kurs und den monetären Koeffizienten anbelangt. Der in Artikel 2 der gleichen
Verordnung aufgeführte Tag ist derjenige, welcher in Ziffer 25 dieses Anhangs angegeben ist.

0 Die Abfüllung in Säcke muß vor der Verschiffung erfolgen.

(8) Das Pflanzengesundheits- und Ursprungszeugnis muß den Sichtvermerk eines syrischen Konsulats
tragen, aus dem hervorgeht, daß die Konsulatsgebühren und -abgaben gezahlt worden sind.

(9) In Containern von 20 Fuß zu liefern. Partien E, F und G : Als vereinbarte Versandbedingungen gelten
die Liner-Bedingungen (Liner in/Liner out) frei Ashdod/Lattakia/Beirut ; Containerabstellfläche für 1 5
Tage (Samstage, Sonntage, gesetzliche und kirchliche Feiertage ausgenommen) beginnend mit dem Tag/
Zeitpunkt der Ankunft, frei von Gebühren für verzögerte Rückgabe von Containern im Entladehafen .
Auf die 1 5-Tage-Frist für die gebührenfreie Rückgabe von Containern ist im Frachtbrief hinzuweisen.
Gebühren, die für eine verzögerte Rückgabe über die erwähnten 15 Tage hinaus bona fide erhoben
werden, übernimmt die UNRWA. Die UNRWA kommt nicht für Containerhinterlegungsgebühren auf.

Nach Übernahme der Waren im Zuge der Lieferung übernimmt der Begünstigte alle Kosten für den
Abtransport der Container auf ein Entladegelände außerhalb des Hafengebiets sowie für deren Rückbe
förderung in das Container-Lager.

Ashdod : für die Lieferung sind 20-Fuß-Container zu einem Nettoinhalt von jeweils höchstens
17 Tonnen zu beladen . In jedem Schiff werden höchstens 50 Container pro Woche verfrachtet.

(10) Der Zuschlagsempfänger tritt mit dem Begünstigten baldmöglichst zur Bestimmung der erforderlichen
Versandbescheinigungen in Verbindung.

(") Der Lieferant sendet ein Duplikat der Originalrechnung an :
MM. De Keyzer & Schütz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
3000 BK Rotterdam, Niederlande.
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(12) Lieferung in Containern von 20 Fuß ; Bedingungen FCL/FCL. (Shippers-count-load and storage (eis)).
Der Lieferant übernimmt die Kosten für das Verbringen frei Terminal im Verladehafen, gestapelt. Der
Empfänger übernimmt die folgenden Kosten, auch die für den Abtransport der Container vom Terminal.
Artikel 13 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 ist nicht anwendbar.

Der Zuschlagsempfänger muß dem Vertreter des Begünstigten eine vollständige Ladeliste eines jeden
Containers übermitteln, in der die Anzahl Säcke aufgeführt ist, die zu jeder in der Ausschreibungsbe
kanntmachung aufgeführten Verladenummer gehören.
Der Zuschlagsempfänger muß jeden Container mit einer numerierten Plombe verschließen, deren
Nummer dem Spediteur des Begünstigten mitgeteilt wird.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Designación
de la
partida
Parti

Bezeichnung
der Partie

Χαρακτηρισμός
της παρτίδας

Lot

Désignation
de la partie

Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij

Designação
do lote

Cantidad total
de la partida
(en toneladas)
Totalmængde

(tons)
Gesamtmenge
der Partie
(in Tonnen)

Συνολική ποσότητα
της παρτίδας
(σε τόνους)
Total quantity
(in tonnes)

Quantité totale
de la partie
(en tonnes)
Quantità totale
della partita
(in tonnellate)

Totale hoeveelheid
van de partij
(in ton)

Quantidade total
(em toneladas)

Cantidades parciales
(en toneladas)

Delmængde
(tons)

Teilmengen
(in Tonnen)

Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)

Partial quantities
(in tonnes)

Quantités partielles
(en tonnes)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Deelhoeveelheden
(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Acción n°

Aktion nr.

Maßnahme
Nr.

Δράση αρι9.

Operation
No

Action n0

Azione n.

Maatregel
nr.

Acção n?

Inscripciones complementarias sobre el embalaje

Yderligere påskrifter

Ergänzende Aufschriften auf der Verpackung

Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία

Supplementary markings on the packaging

Inscriptions complémentaires sur l'emballage

Iscrizioni supplementari sull'imballaggio

Bijkomende vermeldingen op de verpakking

Inscrições complementares na embalagem

B 2180 40 262/92 « Bolivia / Prosalus / 925503 / Sucre vía Arica »

180 263/92 « Chile / AATM / 921747 / Coyahique vía Valparaiso »

40 264/92 « Perú / AATM / 921718 / Arequipa vía Matarani »

40 265/92 « Perú / Prosalus / 925522 / Jaén vía Callao »

40 266/92 « Perú / Prosalus / 925532 / Chachapoyas vía Callao »

220 267/92 « Perú / PDF / 927104 / Lima vía Callao »

660 268/92 « Haïti / Caritas B / 920227 / Port-au-Prince »

20 269/92 « Jordan / Caritas B / 920236 / Akaba »

20 270/92 « Mali / Caritas F / 920516 / Bamako via Dakar »

l 120 271 /92 « Niger / SSI / 923017 / Niamey via Lome »

340 272/92 « Congo / Caritas F / 920513 / Brazzaville via Pointe-Noire »

80 273/92 « Congo / Caritas F / 920514 / Nkayi via Pointe-Noire »

120 274/92 « Congo / Caritas F / 920515 / Pointe-Noire »

20 275/92 « Zaire / AATM / 921702 / Zongo via Douala »

240 276/92 « Vietnam / Oxfam B / 920823 / Ho Chi Minh »

C 441 63 1167/91 « Haïti / Caritas B / 910258 / Port-au-Prince »

198 1168/91 « Haïti / Protos / 911525 / Port-au-Prince »

180 1169/91 « Egypt / Caritas Germany / 910433 / Cairo via Alexandria »
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1331/92 DER KOMMISSION
vom 25. Mai 1992

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und
Feingrieß von Weizen oder Roggen

dazu, daß die gegenwärtig geltenden Ausfuhrerstattungen
entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung zu
ändern sind —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 674/92 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 fünfter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Getreide, Mehl,
Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anzu
wenden sind, wurden durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1244/92 der Kommission (3) festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 1244/92 enthaltenen Modalitäten auf die Angaben,
über welche die Kommission gegenwärtig verfügt, führt

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1
Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EWG)
Nr. 2727/75 genannten Erzeugnisse im ursprünglichen
Zustand, die im Anhang der Verordnung (EWG)
Nr. 1244/92 festgesetzt sind, werden gemäß dem Anhang
zu dieser Verordnung für die dort angegebenen Erzeug
nisse abgeändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Mai 1992 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 25. Mai 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 73 vom 19. 3 . 1992, S. 7 .
V) ABl. Nr. L 130 vom 15. 5 . 1992, S. 56.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25. Mai 1992 zur Änderung der Ausfuhrerstattungen
für Getreide, Mehle, Grobgriefi und Feingriefi von Weizen oder Roggen

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (') Erstattungsbetrag

0709 90 60 000 — —

0712 90 19 000 — —

1001 10 10 000 — —

1001 10 90 000 04 50,00
02 20,00

1001 90 91 000 — —

1001 90 99 000 04 40,00
02 20,00

1002 00 00 000 03 21,00
02 20,00

1003 00 10 000 — —

1003 00 90 000 04 40,00
02 20,00

1004 00 10 000 — —

1004 00 90 000 — —

1005 10 90 000 — —

1005 90 00 000 04 60,00
02 0

1007 00 90 000 — —

1008 20 00 000 — —

1101 00 00 100 01 50,00

1101 00 00 130 01 45,00

1101 00 00 150 01 40,00

1101 00 00 170 01 35,00

1101 00 00 180 01 30,00

1101 00 00 190 — —

1101 00 00 900 — —

1102 10 00 500 01 50,00

1102 10 00 700 — 0

1102 10 00 900 — —

1103 11 10 200 01 80,00

1103 11 10400 01 0

1103 11 10 900 01 0

1103 11 90 200 01 50,00

1103 11 90 800 — —
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(') Folgende Bestimmungen sind vorgesehen :
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 die Schweiz, Österreich und Liechtenstein,
04 die Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Ceuta und Melilla.

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1 124/77 der Kommission, zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3049/89, bestimmt sind.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 15 . Mai 1992

über die unentgeltliche Unterstützung eines Einfuhrprogramms zugunsten der
albanischen Industrie

(92/277/EWG)

Zeitpunkt der Mitteilung des Beschlusses durch die
Kommission an einen anderslautenden Beschluß fassen .

In Anbetracht der Situation in Albanien müssen
Maßnahmen zur Unterstützung eines Programms für die
Einfuhr von Rohstoffen, Vorprodukten und Ersatzteilen
zugunsten der albanischen Wirtschaft in Form einer
Zuwendung verabschiedet werden —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 des Rates
vom 18 . Dezember 1989 über Wirtschaftshilfe für
bestimmte Länder in Mittel- und Osteuropa ('), insbeson
dere auf Artikel 9 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In der Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 sind die Regeln
und Bedingungen für die Wirtschaftshilfe an bestimmte
Länder in Mittel- und Osteuropa festgelegt.

Der Beschluß der Kommission vom 6. Mai 1992 über die
Genehmigung eines Programms für eine Einfuhrkredit
bürgschaft in Albanien entspricht nicht der Stellung
nahme, die der Ausschuß für die Hilfe zur Umgestaltung
der Wirtschaft bestimmter Länder in Mittel- und Osteu
ropa zu dem Entwurf der zu treffenden Maßnahmen
abgegeben hat.

Die Kommission hat dem Rat diesen Beschluß gemäß
Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 3906/89 mitgeteilt und dessen Durchführung um
sechs Wochen aufgeschoben.

Der Rat kann gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 2 der
genannten Verordnung innerhalb von sechs Wochen vom

BESCHLIESST :

Einziger Artikel

Es werden Unterstützungsmaßnahmen in Form einer
Zuwendung genehmigt, um die Finanzierung eines
Programms zur Einfuhr von Rohstoffen, Vorprodukten
und Ersatzteilen zugunsten der albanischen Industrie zu
ermöglichen.

Der Höchstbetrag für diese Maßnahmen beläuft sich auf
20 Millionen ECU.

Die Kommission führt diese Maßnahmen durch.

Geschehen zu Brüssel am 15. Mai 1992.

Im Namen des Rates

Der Präsident

Arlindo DE CARVALHO

(') ABl. Nr. L 375 vom 23. 12. 1989, S. 11 . Zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3800/91 (ABl. Nr. L 357
vom 28 . 12. 1991 , S. 10).
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BESCHLUSS DES RATES

vom 18. Mai 1992

zur Bestätigung der Konsolidierung des EG—Japan-Zentrums für Industrielle
Zusammenarbeit

(92/278/EWG)

Der Aufsichtsrat des Zentrums gelangte zu dem Ergebnis,
daß die Aktivitäten des Zentrums erfolgversprechend
seien und von den beiden Hauptsponsoren, d.h. der
Kommission und dem MITI, in hohem Maße unterstützt
werden sollten ; ferner war sich der Aufsichtsrat darin
einig, daß das Zentrum einer Konsolidierung bedürfe.
Die vorgeschlagene Konsolidierung sollte deshalb hiermit
bestätigt und das Zentrum als ein EG—Japan-Gemein
schaftsunternehmen errichtet werden.

Der EWG-Vertrag sieht als Rechtsgrundlage hierfür
lediglich Artikel 235 vor —
BESCHLIESST :

Artikel 1

Die Konsolidierung des EG—Japan-Zentrums für Indu
strielle Zusammenarbeit und seine Errichtung als ein
Gemeinschaftsunternehmen zwischen der Gemeinschaft
und Japan werden hiermit für die Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft bestätigt.

Artikel 2

Das Ziel des EG—Japan-Zentrums für Industrielle
Zusammenarbeit ist es, zur industriellen Zusammenarbeit
zwischen der Gemeinschaft und Japan beizutragen,
namentlich durch das Abhalten von Managementausbil
dungsprogrammen für europäische Geschäftsleute, die
Lieferung von Informationen über das japanische
geschäftliche Umfeld und dessen Möglichkeiten sowie
durch Programme für europäische Alternativenergie
Experten .

Artikel 3

Der Sitz des EG—Japan-Zentrums für Industrielle
Zusammenarbeit ist in Tokio, Japan.

Artikel 4

Das Zentrum wird gemeinsam von der japanischen
Regierung, der Gemeinschaft und privaten Geldgebern
finanziert.

Artikel 5

Dieser Beschluß wird am Tag seiner Veröffentlichung
wirksam.

Geschehen zu Brüssel am 18 . Mai 1992.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 235,
auf Vorschlag der Kommission ('),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (z),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Das EG—Japan-Zentrum für Industrielle Zusammenar
beit wurde 1986 gegründet, um einen Beitrag zur indu
striellen Kooperation zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und Japan zu leisten.
Der Rat stellte in seinen Schlußfolgerungen vom März
1987 mit Interesse fest, daß die Pilotphase des Zentrums
eingeleitet worden war, und er begrüßte den Beitrag der
Industrie zu ihrer Durchführung.
Der Rat billigte am 26. November 1990 die Schlußfolge
rungen der Mitteilung der Kommission mit dem Titel
„Industriepolitik in einem offenen und wettbewerbsorien
tierten Umfeld".

Die Kommission wurde daraufhin aufgefordert, ihre Indu
striepolitik fortzusetzen und dabei insbesondere folgendes
zu berücksichtigen :
— die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und der

Strategien der wichtigsten nicht zur EWG gehörenden
Industrieländer und der Schwellenländer ;

— die Notwendigkeit, auf geeignete Weise die Instru
mente, über die die Gemeinschaft verfügt, anzu
wenden, um die technologische Kapazität und die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu
stärken .

Die Arbeit des EG—Japan-Zentrums für Industrielle
Zusammenarbeit trägt zur Arbeit der Gemeinschaft auf
dem Gebiet der Industriepolitik bei.
Das Zentrum wird aus dem Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Gemeinschaften, aus dem Haushalt des
MITI sowie aus Beiträgen der Industrie beider • Seiten
finanziert.

Das Zentrum, das bislang als ein Pilotvorhaben geführt
wurde, hat seinen Erfolg insofern unter Beweis gestellt, als
an seinen hauptsächlich durchgeführten Management
Fortbildungskursen eine wachsende Zahl von Managern
aus EG-Unternehmen teilnimmt ; ferner informiert es
über das japanische Wirtschaftsleben .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Arlindo MARQUES CUNHA

(') ABl. Nr. C 173 vom 4. 7. 1991 , S. 4.
O ABl. Nr. C 94 vom 3. 4. 1992.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 5. Mai 1992

über die Genehmigung des von Deutschland vorgelegten Programms für eine
Untersuchung im Zusammenhang mit der infektiösen hämatopoetischen

Nekrose und der viralen hämorrhagischen Septikämie
(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(92/279/EWG)

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Das von Deutschland vorgelegte Programm zur Bestim
mung der in seinem Hoheitsgebiet bestehenden IHN
und VHS-Infektionsquote wird hiermit genehmigt.

Artikel 2

Deutschland erläßt bis zum 15. April 1992 die Rechts
und Verwaltungsvorschriften, die zur Durchführung des
Programms gemäß Artikel 1 erforderlich sind.

Artikel 3

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft beträgt
50 % der von Deutschland gemäß Artikel 3 Absätze 4
und 5 der Entscheidung 90/495/EWG getätigten
Ausgaben.

Artikel 4

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft ist an die
Vorlage von Belegen gebunden.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an Deutschland gerichtet.

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/495/EWG des Rates
vom 24. September 1990 über eine finanzielle Maßnahme
der Gemeinschaft zur Tilgung der infektiösen hämatopoe
tischen Nekrose der Salmoniden in der Gemeinschaft ('),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 1 der Entscheidung 90/495/EWG legen
die Mitgliedstaaten ein Programm zur Bestimmung der in
ihrem Hoheitsgebiet bei der infektiösen hämatopoeti
schen Nekrose (IHN) und der viralen hämorrhagischen
Septikämie (VHS) bestehenden Infektionsquote vor.

Mit Schreiben vom 22. November 1991 , 19 . Februar und
9. März 1992 hat Deutschland der Kommission sein
Programm mitgeteilt.

Das Programm wurde auf Ubereinstimmung mit der
Entscheidung 90/495/EWG, insbesondere mit Artikel 3,
geprüft und für konform befunden.

Demnach sind die Voraussetzungen für die finanzielle
Beteiligung der Gemeinschaft gemäß Artikel 7 der
Entscheidung 90/495/EWG gegeben.

Die in dieser Stellungnahme vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär
ausschusses —

Brüssel, den 5. Mai 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(■) ABl . Nr. L 276 vom 6. 10. 1990, S. 37.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 8 . Mai 1992

betreffend die Einfuhr frischen Fleisches aus Nicaragua in die Mitgliedstaaten

(92/280/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 72/462/EWG des Rates vom
12. Dezember 1972 zur Regelung tierseuchenrechtlicher
und gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von
Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen, von frischem
Fleisch oder von Fleischerzeugnissen aus Drittländern ('),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3763/91 (2), insbesondere auf die Artikel 3 und 16,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nicaragua ist in der mit der Entscheidung 79/542/EWG
des Rates (3), zuletzt geändert durch die Entscheidung
92/245/EWG der Kommission (4), eingeführten Liste der
Drittländer eingetragen, aus denen die Mitgliedstaaten die
Einfuhr von Rindern, Schweinen, Einhufern und von
frischem Fleisch und Fleischerzeugnissen zulassen.

Die Kommission ist für Entscheidungen zuständig,
welche viehseuchenrechtliche und gesundheitliche Fragen
bezüglich der Drittländer betreffen .
Zur Zeit sind keine Ausfuhren frischen Fleisches aus
Nicaragua vorgesehen .

Daher ist es angebracht, daß die Kommission eine
entsprechende Entscheidung erläßt.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten untersagen die Einfuhr frischen Flei
sches aus Nicaragua.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 8 . Mai 1992

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(2) ABl . Nr. L 356 vom 24. 12. 1991 , S. 1 .
(') ABl . Nr. L 302 vom 31 . 12. 1972, S. 28 .

(3) ABl . Nr. L 146 vom 14. 6 . 1979, S. 15.
(4 ABl . Nr. L 124 vom 9. 5. 1992, S. 42.
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